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RS OGH 1955/5/4 1Ob299/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1955

Norm

EO §40 Abs1

Rechtssatz

Wenn lediglich die rechtliche Bedeutung des Umstandes, daß die Mutter der betreibenden Partei (eheliches Kind des

Verp8ichteten) die Ernährungsbeihilfe für den Betreibenden innerhalb eines bestimmten Zeitraumes direkt bezogen

hat, strittig ist, hat bei einem Einschränkungsantrag des Verp8ichteten keine Verweisung auf den Rechtsweg zu

erfolgen.
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